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Wahlrecht) von den wahlberech
tigten Bürgern gebildet, wider
spiegelt sich in der sozialen und 
politischen Zusammensetzung der 
V. das Klassenwesen des —► so
zialistischen Staates. In den V. 
vereint die führende Arbeiter
klasse alle mit ihr verbündeten 
politischen Kräfte der Gesell
schaft als staatliche Macht mit 
dem Ziel, den Sozialismus zu ver
wirklichen. Alle politischen Par
teien und die bedeutendsten 
Massenorganisationen sind durch 
Abgeordnete in den V. vertre
ten (—v Abgeordneter). Als staat
liche Machtorgane bilden die V. 
in der sozialistischen Gesellschaft 
die leitenden Organe des —► 
Staatsapparates, der in seiner 
gesamten Tätigkeit den V. ver
antwortlich und rechenschafts
pflichtig ist. Die V. legen durch 
Gesetze und Beschlüsse die 
Ziele der gesellschaftlichen Ent
wicklung und die sich hieraus 
ergebenden staatlichen Aufgaben 
allgemein verbindlich fest, ga
rantieren und kontrollieren ihre 
Verwirklichung. Die V. sichern, 
daß die demokratische Aktivität 
der Bürger ständig entwickelt 
wird, jederzeit auf allen Ebenen 
in die staatliche Leitung einflie
ßen kann und gesellschaftlich 
wirksam wird. Mit den Analysen 
und Berechnungen des staatlichen 
Leitungsapparates verbunden, 
sind diese Initiativen der Werk
tätigen, die Erkenntnisse, Erfah
rungen und Vorschläge der Bür
ger wesentliche Grundlage für 
die von den V. zu treffenden 
Entscheidungen. Die ständige 
enge Verbindung mit den Werk
tätigen und ihren Kollektiven, 
ihre unmittelbare Einbeziehung 
in die Vorbereitung, Durchfüh
rung und Kontrolle der staatli
chen Entscheidungen ist verfas
sungsrechtlicher Grundsatz ihrer 
Tätigkeit. Sie verwirklichen die
sen Grundsatz durch die Arbeit

ihrer Abgeordneten, ihrer Aus
schüsse und Kommissionen, die 
Tätigkeit ihrer Räte sowie durch 
die enge Zusammenarbeit mit 
den Ausschüssen der —<- Nationa
len Front der DDR und unmittel
bar mit den Massenorganisatio
nen, insbesondere dem FDGB. 
Ihre gesamte Tätigkeit ist dar
auf gerichtet, die Ziele des so
zialistischen Aufbaus zu verwirk
lichen, das sozialistische Bewußt
sein der Werktätigen zu entwik- 
keln und ihr einheitliches, an den 
objektiven Erfordernissen der 
gesellschaftlichen Entwicklung 
orientiertes Handeln zu organi
sieren. Im Gegensatz zum bür
gerlichen —>■ Parlament Sind die 
V. arbeitende Körperschaften. 
Sie verwirklichen in ihrer Tätig
keit die Einheit von Beschluß
fassung, -durchführung und -kon- 
trolle. Ihrem Wesen nach entspre
chen die V. der DDR den —So
wjets sowie den in ihrer konkre
ten Bezeichnung unterschiedlichen 
Vertretungskörperschaften in den 
anderen Ländern der sozialisti
schen Staatengemeinschaft.

Volkswirtschaft: Gesamtheit aller 
ökonomischen, wissenschaftlich- 
technischen und der wichtigsten 
sozialen Prozesse der erweiter
ten Reproduktion, die Verflech
tungen zwischen den Zweigen 
und Wirtschaftseinheiten und 
alle materiellen und finanziellen 
Beziehungen, die in einem abge
grenzten Territorium mit ein
heitlicher Gesetzgebung, Wäh- 
rungs-, Finanz- und Zollhoheit 
bestehen oder sich vollziehen 
und alle Betriebe, Einrichtungen 
und Institutionen der materiel
len Produktion und der Nicht
produktionssphäre einschließen. 
Die V. umfaßt die Produktiv
kräfte und den wirtschaftsleiten
den Überbau. Sie wird nach Be
reichen (z. B. Industrie, Land
wirtschaft), Zweigen (z. B. Grund-


